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	Wichtige Rufnummern:
	Rettungsdienst:
	112
	Allgemeiner Notfalldienst:
	116117
	Kinderärztlicher Notfalldienst: (Calw u. Freudenstadt): 0180 5 19292160
	Augenärztlicher Notfalldienst: 01805 19292-123
	Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst: Auskunft erteilt das DRK Freudenstadt, Tel.: 07441 8676080. Auch über die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden- Württemberg erhalten Sie Auskunft: http://www.kzvbw.de/. Frauenhaus im Landkreis Freudenstadt: 07441 5202127 (In dringenden Notfällen bei häuslicher Ge- walt, nachts, am Wochenende und an Feiertagen wenden Sie sich an die Polizei: 110)

	Apothekenbereitschaftsdienst
	Kostenfreie Rufnummer: 0800 00 22 8 33 Homepage: www.aponet.de Samstag, 18.10.2025 Central-Apotheke, Nagold, Tel. 07452 8 97 98 80 Sonntag, 19.10.2025 Linden-Apotheke, Pfalzgrafenweiler, Tel. 07445 8 12 12

	Diakonie Dornstetten, Glatten, Schopﬂoch
	Oktoberfest in der Tagespflege am Tübinger Bogen
	In der Tagespflege der Diakoniestation wurde ein zünftiges Oktoberfest gefeiert. Die Mitarbeitenden hatten für die Gäste mehrere Stationen mit verschiedenen Aktivitäten wie Dosen- und Hutwurfspiel vorbereitet, was allen viel Freude bereitete. Den Fassanstich nahm in diesem Jahr Diakon Oliver Frey vor. Nach einer kleinen Bier-Kostprobe wurde bei traditioneller Musik gesungen und geschunkelt. Nachdem sich alle mit Weißwurst und Brezeln gestärkt hatten, zog mit Handorgel- begleitung eine fröhliche Polonaise durch die Tagespflege. Für einen 95-jährigen Gast war der gemeinsame Tanz mit einem echten Dirndl-Madl der Höhepunkt des Nachmittags. Abends traten die Gäste fröhlich und zufrieden die Heim- fahrt an.

	Diakoniestation freut sich sehr über Spenden
	Bürgermeister Thomas Staubitzer hatte seine Teilnahme beim Berlin-Marathon zu seinem Spendenlauf gemacht und die Hälfte des erlaufenen Betrages, aufgerundet 211 €, der Diakoniestation zukommen lassen. Am vergangenen Freitag fand die Spendenübergabe statt. Geschäftsführerin Carmen Maier und Pflegedienstleitung Bärbel Leiser freuten sich sehr und dankten ihm für diese wertschätzende Geste der Verbundenheit. Sie waren begeistert davon, dass zwei Bürger der Gemeinde Schopfloch dem Aufruf von Herrn Staubitzer gefolgt waren und jeweils ebenfalls denselben Betrag der Diakoniestation überwiesen haben. Diese von Herrn Staubitzer initiierte Aktion ist so zu einem sozialen Erfolgsprojekt für die Diakoniestation geworden.
	Pﬂege • Betreuung • Hauswirtschaft

	Öﬀentliche Bekanntmachungen
	Zweckverband Abwassergruppe Haugenstein
	Satzung zur Änderung derVerbandssatzung
	Aufgrund der §§ 5 und 21 des Gesetzes über die kommu- nale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsversammlung am 02.10.2025 die folgende erste Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 16.10.2024 beschlossen:
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
	Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Würt- temberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustan- dekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat- zung gegenüber dem Zweckverband geltend gemacht wor- den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über
	die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Horb am Neckar, 09.10.2025 gez. Thomas Staubitzer, Verbandsvorsitzender


